
Hilfestellung zum KfW-Antrag 
für Hausbesitzer und  
Heizungsmodernisierer

RATGEBER



Allgemeine Hinweise

Liebe Wärmepumpen-Interessentinnen und -Interessenten, 

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Vor-
haben, in eine neue Wärmepumpe zu in-
vestieren. Sie treffen damit in jedem Fall 
eine richtige und zukunftssichere Ent-
scheidung. Denn nur die Wärmepum-
pe erfüllt die Vorgaben des neuen Ge-
bäudeenergiegesetzes ohne wenn und 
aber, steigert den Wert Ihres Gebäudes 
auch für Ihre Enkel und macht Sie unab-
hängig von Öl- oder Gasimporten.

Sie haben sich bereits für eine Anla-
geninstallation entschieden und Ihr 
Fachhandwerker hat für Sie eine „Be-
stätigung zum Antrag“ (BzA) erstellt. Die 
Bestätigung enthält alle technisch-spe-
zifischen Angaben zu Ihrem Vorhaben, 
die dann automatisch in Ihren Antrag 
bei der KfW übernommen werden. 

Sie geben in Ihrem Antrag nur noch ei-
nige wenige Daten zu sich selbst an und 
beantragen ggf. noch den sogenannten 
Einkommensbonus. 

In unserem kleinen Leitfaden führen 
wir Sie einmal durch die Online-Formu-
lare und geben Ihnen an den entspre-
chenden Stellen kleine Hilfestellungen 
mit auf den Weg.

Wie geht es danach weiter?

In aller Regel erhalten Sie innerhalb 
von wenigen Stunden sofort die För-
derzusage der KfW. Benachrichten Sie 
dann einfach Ihren Fachpartner, denn 
ab dann können Sie sofort loslegen!

Viel Erfolg bei Ihrem Antrag und viel 
Spaß mit Ihrer neuen Wärmepumpe!

Ihr BWP-Team

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. 
ist ein Branchenverband mit Sitz in Berlin, der die 
gesamte Wertschöpfungskette rund um Wärme-
pumpen umfasst. Im BWP sind über 1.250 Un-
ternehmen der Heizungsindustrie, Handwerks
unternehmen, Planungs- und Architekturbüros, 
Bohrfirmen sowie Energieversorger organisiert, 
die sich für den verstärkten Einsatz effizienter 
Wärmepumpen engagieren.

Die deutsche Wärmepumpen-Branche beschäf-
tigt rund 70.000 Personen und erwirtschaftet 
einen Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. 

Derzeit werden in Deutschland über 1,7 Millio-
nen Wärmepumpen genutzt. Die hier verbauten 
Anlagen werden zu rund 95 Prozent von BWP-
Mitgliedsunternehmen hergestellt.

Die Inhalte des Ratgebers wurden sorgfältig 
erarbeitet. Dabei wurde Wert darauf gelegt, 
zutreffende und aktuelle Informationen zur Ver-
fügung zu stellen. Dennoch ist jegliche Haftung 
für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen ausgeschlossen.
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Bitte halten Sie folgende Unterlagen bereit: 

	■ Vertrag mit Ihrem Fachunternehmer (gescannt)

	■ Ihre BZA-ID: 
 
 
 

Folgende Unterlage benötigen Sie nicht für den Antrag, müssen aber mit 
Stichtag heute vorliegen und ggf. später eingereicht werden:

	■ Grundbuchauszug

	■ Meldebescheinigung 

Nur, falls Sie Ihr Jahreshaushaltseinkommen im Schnitt des vorletzten und 
vorvorletzten Kalenderjahres nicht über 40.000 Euro lag und Sie den Einkom-
mensbonus beantragen wollen:

	■ Ihren Steuerbescheid für das vorletzte und das vorvorletzte Kalenderjahr 
(gescannt)     ODER

	■ Eine Schätzung über Ihr voraussichtliches zu versteuerndes Einkommen 
des vorletzten und vorvorletzten Kalenderjahres (Sie können auch später 
noch eine Steuererklärung anfertigen und die Bescheide nachreichen) 

Vor der Antragstellung

Falls Sie bereits einen  
meine.kfw-Account haben, 
halten Sie bitte auch die 
Zugangsdaten bereit. Falls nicht, 
können Sie im Antragsprozess 
einen Account anlegen.

Achtung, ein Personalausweis 
reicht nicht!
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Vor dem Antrag – Anmeldung & Registrierung

Sie starten Ihren Antrag hier:

https://meine.kfw.de/zuschuss/458

Wählen Sie auf der Übersichtssei-
te „Zum Antrag selbstgenutztes 
Einfamilienhaus“ aus.

Falls Sie bereits einen meine.kfw 
Account haben, melden Sie sich 
mit Ihren Zugangsdaten an. Sie 
können dann die Schritte auf der 
nächsten Seite überspringen.

Falls Sie noch keinen Account 
haben, klicken Sie auf „Jetzt 
registrieren“ und folgen Sie den 
Anweisungen auf der nächsten 
Seite.
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Registrierung

Geben Sie in alle Felder Ihre 
Angaben ein, auch in diejenigen 
Felder, die hier aus Platzgründen 
nicht gezeigt sind.

Stimmen Sie in den Zustimmungs
feldern durch Anklicken zu.

Klicken Sie auf „Registrieren“

Wählen Sie zum Abschluss ein 
sicheres Passwort aus. 

Bitte bedenken Sie, dass die KfW 
Sie niemals per Mail, SMS oder 
Brief auffordern wird, Ihr Pass-
wort preiszugeben. Nutzen Sie 
das Passwort ausschließlich auf 
meine.kfw.de!

...
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Xx
Fördervoraussetzungen /  
Subventionsinformation

Zu Anfang bestätigen Sie, dass 
Sie zur Gruppe der (bereits) zum 
Antrag berechtigten Antragsteller 
zählen.

Klicken Sie das Freifeld an, um 
das entsprechende Häkchen zu 
setzen und klicken Sie anschlie-
ßend auf „weiter“.

Nehmen Sie die Information zu 
subentionserheblichen Tatsachen 
durch Klick auf das Freifeld zur 
Kenntnis und klicken Sie anschlie-
ßend auf „weiter“.
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XxVertrag und BzA-ID

Laden Sie jetzt den Vertrag mit 
Ihrem Fachunternehmer hoch, 
den Sie sich bereits zurechtgelegt 
haben!

Klicken Sie anschließend auf 
„weiter“.

Geben Sie jetzt die 15-stellige 
BzA-ID ein, die Ihr Fachpartner 
auf Seite 2 eingetragen hat.

Geben Sie auch die Postleitzahl 
des Investitionsortes (Ihres 
Hauptwohnsitzes) ein.

Klicken Sie anschließend auf 
„weiter“.
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Übernahme der BzA-Angaben

Diese Daten hat Ihr Fachpartner 
zum Projekt hinterlegt.

Achten Sie darauf, ob die An-
gaben zur Invesitionsadresse 
korrekt ist.

Prüfen Sie die Angaben zur Hei-
zungsanlage, zu den beantragten 
Boni und zu den förderfähigen 
Kosten.

Die Kosten müssen die Kosten 
aller Gewerke beinhalten. Wenn 
Ihnen die Summe zu niedrig 
erscheint oder Ihnen andere 
Fehler auffallen, bitten Sie Ihren 
Fachpartner, eine neue BzA zu 
erstellen.

Eine spätere Korrektur ist 
NICHT möglich!

Bei einem Hybrid-Kompaktgerät  
werden hier pauschal nur 65% 
der vom Fachpartner angegebe-
nen Kosten angesetzt, da nur der 
Wärmepumpen-Anteil förderfähig 
ist.

Wenn alle Daten korrekt sind, 
klicken Sie auf „ja“ und „weiter“.
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Persönliche Daten

Nun geben Sie Ihre persönlichen 
Daten an. Achten Sie dabei ins-
besondere darauf, dass Vor- und 
Nachname vollständig mit dem 
im Reisepass oder Personalaus-
weis identisch sind, da vor der 
Auszahlung ein Abgleich mit Ihrer 
Meldebescheinigung erfolgt. 

Wenn alle Felder ausgefüllt sind, 
klicken Sie auf „weiter“.
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Wohnadresse und Auswahl Einkommensbonus

Hier bestätigen Sie Ihre Wohn- 
und Investitionsadresse. 

ACHTUNG! Die Investitionsadres-
se muss Ihr Haupt- oder alleiniger 
Wohnsitz sein, nachgewiesen 
über eine Meldebescheinigung, 
die auf den heutigen Tag (oder 
früher) datiert ist. 

Klicken Sie auf „Weiter“.

Hier geben Sie an, ob Sie den 
Einkommensbonus beantra-
gen möchten. Dieser wird nur 
gewährt, wenn das zu versteuern-
de Jahreshaushaltseinkommen 
40.000 Euro oder weniger beträgt.

Klicken Sie auf „weiter“.

Falls Sie den Bonus NICHT bean-
tragen, springen Sie zu Seite 15!



11

Nur Einkommensbonus: Angaben Partner

Nachfolgend wird zunächst nach 
einem ggf. vorhandenen Partner 
gefragt und anschließend nach 
ggf. vorhandenen Miteigen
tümern der Immobilie, die nicht 
Ihre Partner sind.

Die Einkommenssituation beider 
Gruppen muss der KfW gegen-
über offengelegt werden, wenn 
der Einkommensbonus beantragt 
werden soll.

Die Einkommenssituation beider 
Gruppen muss der KfW gegen-
über offengelegt werden, wenn 
der Einkommensbonus beantragt 
werden soll.

Über den Button „Zur Daten-
eingabe“ hinterlegen Sie Daten 
wie Vorname, Nachname und 
Geburtsdatum.

Klicken Sie anschließend auf 
„Übernehmen“.
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Nur Einkommensbonus: Steuerliche Veranlagung

Bei Ihrem Partner wird auch 
erfragt, ob Sie gemeinsam 
steuerlich veranlagt sind oder 
nicht. Diese Angabe wird für die 
korrekte Erfassung der Nachweise 
benötigt.

Abgefragt werden die gemein-
samen Veranlagungen für das 
vorletzte und das vorvorletzte 
Kalenderjahr. Dies sind die für 
den Förderantrag relevanten 
Jahre.

Klicken Sie abschließend auf 
„Übernehmen“.
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XxNur Einkommensbonus: Eigentümerdaten 

Nach Abschluss der Angaben zu 
den Partnern wird nach weite-
ren Miteigentümern gefragt, die 
mit Ihnen in einer Wohneinheit 
leben, sowie ggf. deren Partnern. 
Entscheidend ist hier, ob laut 
Grundbuch eine Aufteilung der 
Wohneinheiten vorliegt oder 
nicht.

Klicken Sie auf „weiter“.

Anschließend wird nach Ihren 
Einkommenssteuerbescheiden 
gefragt. Falls Ihnen diese vorlie-
gen, klicken Sie auf „ja“ und laden 
die Nachweise hoch. Falls nicht, 
klicken Sie „nein“ und springen 
weiter – Sie können den Antrag 
trotzdem heute stellen!

Jede Person mit einem Einkommen kann 
– auch mit mehreren Jahren Verzug – eine 
Einkommenssteuererklärung abgeben, auch 
wenn sie nicht zur Abgabe der Erklärung 
verpflichtet war. Die Art des Einkommens 
(z.B. aus Angestelltentätigkeit, Rente oder 
sonstigen Bezügen) spielt dafür keine Rolle. 

Wenn Ihnen kein Steuerbescheid für die 
relevanten Jahre vorliegt, sollten Sie zeitnah 
eine rückwirkende Einkommenssteuer-
erklärung anfertigen. Die Auszahlung der 
Förderung kann erst erfolgen, wenn Sie den 
Einkommenssteuerbescheid des Finanzam-
tes nachgereicht haben.
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Nur Einkommensbonus: Berechnung

Abschließend geben Sie das zu 
versteuernde Einkommen aller 
zuvor angegebenen Partner und 
Miteigentümer für die relevanten 
Kalenderjahre an. 

Wenn Das Einkommen im Schnitt 
der beiden Jahre 40.000,00 Euro 
nicht übersteigt, erfüllen Sie die 
Bedingungen für den Einkom-
mensbonus. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob 
Sie in beiden Jahren unter dem 
Wert lagen oder nur im Mittel der 
beiden anzusetzenden Jahre.

Klicken Sie anschließend auf 
„weiter“.
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XxErmittlung Zuschussbetrag

Nun wird Ihr konkreter Zuschuss-
betrag aus den förderfähigen 
Projektkosten laut BzA, den ggf. 
beantragbaren technischen Boni 
und dem ggf. zugesprochenen 
Einkommensbonus berechnet. 

Sie sehen dabei den Zuschuss-
betrag, den Fördersatz und eine 
Übersicht über die Boni, die Sie 
erhalten. 

Der „Emissionsminderungs
zuschlag“ wird für Wärmepumpen 
grundsätzlich nicht gewährt; er 
gilt nur für Pelletheizungen, die 
wiederum den „Effizienzbonus“ 
nicht erhalten können.

Bitte bedenken Sie, dass die 
Förderung maximal 70 Prozent 
betragen kann.

Klicken Sie auf „weiter“.
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Zuschuss und verbindliche Antragstellung

Auf der letzten Seite des Antrages 
sehen Sie noch einmal Ihren 
Zuschussbetrag. 

Sie müssen nun auch Ihre Kennt-
nis über das Merkblatt, die AGB 
und die Datenschutzhinweise 
bestätigen.

Klicken Sie jetzt auf „Antrag 
verbindlich absenden“.

Herzlichen Glückwunsch!

IMPRESSUM

Copyright: 	� Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V.
Redaktion: 	� Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. 
Bildnachweis:  Cover: �Adobe Stock 

Stand: 10-2025

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. 
Hauptstraße 3 
10827 Berlin

Kontakt  
E-Mail:	 info@waermepumpe.de  
Telefon: 	 +49 (0)30 208 799 711

www.waermepumpe.de
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Was passiert dann?

In der Regel werden Sie nun innerhalb 
von wenigen Stunden von der KfW über 
Ihre Zuschusszusage benachrichtigt.

Beachten Sie bitte, dass Ihr Fachpartner 
nicht automatisch benachrichtigt wird. 

	■ Vergessen Sie daher bitte nicht, 
auch Ihren Fachpartner über die 
Zusage in Kenntnis zu setzen, um 
keine Verzögerungen im Projekt
ablauf zu riskieren.

	■ Bewahren Sie bitte alle auf Seite 3 
benötigten Unterlagen gut auf.

	■ Kümmern Sie sich, falls nötig, 
im nächsten Schritt bitte um die 
nachträgliche Beantragung Ihrer 
Einkommenssteuererklärungen 
für das vorletzte und vorvorletzte 
Kalenderjahr (zum Zeitpunkt der 
Antragstellung).

Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg bei 
der Projektumsetzung und eine gute 
Zeit mit Ihrer Wärmepumpe!

Übrigens: Damit die neue Wärmepum-
pe besonders viel Freude macht, ist die 
richtige Handhabung entscheidend.

Auf www.waermepumpe.de finden 
Sie viele weitere nützliche Hinweise – 
zum Beispiel auch unseren Flyer „Hal-
lo Wärmepumpe“ 
mit Tipps und Tricks 
zum richtigen Um-
gang mit Ihrer neu-
en Heizung.
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Rahmenbedingungen Förderung

Fristen und Zuständigkeiten

Der Förderantrag wird ab diesem Jahr 
erst nach Abschluss eines Lieferungs- 
oder Leistungsvertrages gestellt. Wich-
tig ist, dass dieser eine aufhebende 
oder aufschiebende Bedingung enthal-
ten muss; das heißt, der Auftrag kommt 
nur materiell zustande, wenn die Förde-
rung durch die KfW gewährt wird. 

Der Antrag ist online zu stellen  
(www.kfw.de). 

Förderfähige Kosten

Die förderfähigen Kosten der Sanie-
rungsmaßnahmen sind bei Wohnge-
bäuden gedeckelt auf 30.000 € für die 
erste, je 15.000 € für die zweite bis 
sechste und je 8.000 € ab der siebenten 
Wohneinheit.

Zu den förderfähigen Kosten gehören 
Anschaffungskosten der geförderten 
Anlage sowie Ausgaben für Installa
tion und Inbetriebnahme, die Einbin-
dung von Experten für Fachplanung 
und Baubegleitung sowie Ausgaben 
für notwendige Umfeldmaßnahmen. 
Zu diesen gehören z. B. die Deinstallation 
und Entsorgung von Altanlagen, die Er-
schließung der Wärmequelle sowie Opti-
mierungen des Heizungsverteilsystems, 
der Austausch von Heizkörpern bzw. der 
Einbau von Flächenheizungen oder die 
Installation eines Speichers. 

Ergänzungskredit

Für die gesamte Investition einschließ-
lich der Zuschusshöhe können Sie nach 
der Förderzusage bei Ihrer Hausbank 
einen KfW-Ergänzungskredit beantra-
gen. Bei einem Haushaltseinkommen 
unter 90.000 Euro wird ein Zinsvorteil 
gewährt.

Technische Anforderungen

Für Endkunden und Handwerker bildet 
die Liste der Wärmepumpen mit Prüf-
zertifikat die wichtigste Referenz bei der 
Auswahl des zu fördernden Geräts. 

Jahresarbeitszahl

Für das Wärmepumpensystem muss 
vorab eine Jahresarbeitszahl von min-
destens 3,0 berechnet werden, z. B. mit 
Hilfe des JAZ-Rechners.



19

Fördersätze und allgemeine Voraussetzungen

  Grundförderung  30 %

_Klimageschwindig-
  keits-Bonus  20 %*
    Für den Austausch alter Öl-, Kohle-, Nachtspeicher-  
__oder mindestens 20 Jahre alter Gas-Heizungen

_Einkommens-Bonus  30 %
    Für Haushalte mit einem zu versteuernden
__Jahreseinkommen von weniger als 40.000 €

  Effizienz-Bonus  5 %
    Für den Einsatz von Wärmepumpen mit natürlichen
__Kältemitteln oder Erdwärme als Wärmequelle 

  Höchstfördersatz  70 %

MODULE DER NEUEN WÄRMEPUMPEN-FÖRDERUNG 2024
FÖRDERSÄTZE FÜR SELBSTGENUTZTES WOHNEIGENTUM

Förderfähige Kosten

Die Förderung wird auf maximal 30.000
Euro Investitionskosten für die erste
Wohneinheit gewährt. 

Das bedeutet beispielsweise in der
Basisförderung einen maximalen
Zuschuss von 9.000 Euro, beim
Höchstfördersatz einen maximalen
Zuschuss von 21.000 Euro.

* Der Klima-Geschwindigkeitsbonus sinkt ab 2029 alle zwei Jahre um 3 Prozentpunkte. Ab 1. Januar 2037 entfällt der Bonus.

Zentrales Förderelement

Für den Einbau von Wärmepumpen 
bleibt die Einzelmaßnahmen-Förderung 
zentral, denn hier wird unmittelbar der 
Wärmeerzeuger gefördert. Dabei gibt 
es eine Grundförderung für jeden För-
derfall, dazu kommen abhängig von 
der geplanten Anlage noch ein Klimage-
schwindigkeits-Bonus und ein einkom-
mensabhängiger Bonus, die nur für 
selbstnutzende Wohneigentümer (al-
leiniger oder Hauptwohnsitz) gewährt 
werden. Erfüllt die Anlage die Voraus-
setzungen, kann aber in jedem Fall ein 
Effizienzbonus beantragt werden. 

Allgemeine Fördervoraussetzungen

Förderfähig ist die Errichtung von effi-
zienten Wärmepumpen im Gebäudebe-
stand, wenn die Anlage zur überwiegen-
den Bereitstellung der Raumheizung, 
zur kombinierten Trinkwassererwär-
mung und Raumheizung oder zur Wär-
mebereitstellung für Wärmenetze 
verwendet wird. Auch Luft-Luft-Wärme-
pumpen und Lüftungsanlagen sind als 
eigenständige Maßnahme förderfähig. 
Bei der Errichtung von Erdwärmeson-
den gilt: Das Bohrunternehmen muss 
nach DVGW W120-2 zertifiziert sein und 
es muss eine verschuldensunabhängige 
Versicherung abgeschlossen werden.

KfW-Heizungstauschförderung für Wärmepumpen ab 2024

* �Der Klima-Geschwindigkeitsbonus sinkt ab 2029 alle 
zwei Jahre um 3 Prozentpunkte. Ab 1. Januar 2037 
entfällt der Bonus.

Die in der Grafik abgebildeten Fördersätze und 
Höchstgrenzen gelten nur für die erste Wohneinheit  
im selbstgenutzten Wohneigentum.
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